
 

Überbrückungshilfengesetz in der Fassung der 2. Dienstrechts-Novelle 2009 

Bundesgesetz über die Gewährung von Überbrückungshilfen an ehemalige 
Bundesbedienstete (Überbrückungshilfengesetz - ÜHG), BGBl. Nr. 174/1963, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl Nr. 22/1964, BGBl. Nr. 187/1964, BGBl. I Nr. 47/1997, 
BGBl. I Nr. 61/1997, BGBl. I Nr. 94/2000 (Art. 9), BGBl. I Nr. 103/2001 (Art. 13), BGBl. I 
Nr. 119/2002 (Art. 8), BGBl. I Nr. 142/2004 (Art. 7) und BGBl. I Nr. 153/2009 (Art. 11) 
sowie der Kundmachung BGBl. Nr. 300/1993 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

§ 1. (1) Scheidet ein Bundesbediensteter des Dienststandes, der von der 
Arbeitslosenversicherungspflicht gem § 1 Abs. 2 lit. a oder b des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609, ausgenommen ist, nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus dem 
Bundesdienstverhältnis aus, ohne daß ein Anspruch auf einen laufenden Ruhe- oder Versorgungsbezug 
besteht, so ist ihm auf Antrag für die Zeit, während der er das Arbeitslosengeld erhalten würde, wenn er 
während der Dauer des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen wäre, eine 
Überbrückungshilfe zu gewähren. 

(2) Dem ehemaligen Bundesbediensteten kann auf Antrag nach Ablauf des Zeitraumes, für den ihm 
die Überbrückungshilfe nach Abs. 1 zusteht, für die Zeit, während der er die Notstandshilfe erhalten 
würde, wenn er während der Dauer des Bundesdienstverhältnisses arbeitslosenversicherungspflichtig 
gewesen wäre, eine erweiterte Überbrückungshilfe gewährt werden. 

(3) Wären bei arbeitslosenversicherungspflichtiger Beschäftigung die Voraussetzungen für den 
Anspruch auf Übergangsgeld gemäß § 39a AlVG oder den Pensionsversicherungsanspruch gemäß § 34 
AlVG erfüllt, so ist an Stelle des Übergangsgeldes eine besondere Überbrückungshilfe und an Stelle des 
Pensionsversicherungsanspruches gemäß § 34 AlVG ein besonderer Pensionsversicherungsanspruch zu 
gewähren. Soweit die Regelungen für das Übergangsgeld dem Arbeitslosengeld entsprechen, sind auf die 
besondere Überbrückungshilfe die Regelungen dieses Bundesgesetzes für die Überbrückungshilfe 
anzuwenden. Soweit die Regelungen für das Übergangsgeld von den Regelungen für das 
Arbeitslosengeld abweichen, zB hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der Leistungshöhe des 
Grundbetrages, sind auf die besondere Überbrückungshilfe die Regelungen für das Übergangsgeld 
anzuwenden. 

§ 2. (1) Auf die Überbrückungshilfe und die erweiterte Überbrückungshilfe sowie die besondere 
Überbrückungshilfe und den besonderen Pensionsversicherungsanspruch ist, soweit dieses Bundesgesetz 
nicht Abweichendes bestimmt, das AlVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 6, 45, 71 Abs. 1, 74, 75, 77 und 78 
anzuwenden, wobei die Überbrückungshilfe dem Arbeitslosengeld und die erweiterte 
Überbrückungshilfe der Notstandshilfe sowie die besondere Überbrückungshilfe dem Übergangsgeld und 
der besondere Pensionsversicherungsanspruch dem Pensionsversicherungsanspruch gemäß § 34 AlVG 
entspricht. 

(2) Erfüllt der ehemalige Bundesbedienstete zufolge der zu geringen Dauer des letzten öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnisses die Anwartschaft im Sinne des § 14 AlVG nicht, so ist bei der Ermittlung 
der Anwartschaftszeit für die Überbrückungshilfe und bei der Ermittlung der Bezugsdauer der 
Überbrückungshilfe die Dauer von vorangegangenen arbeitslosenversicherungspflichtigen 
Beschäftigungen der öffentlich-rechtlichen Dienstzeit zuzurechnen. 

(3) Soweit den Beziehern von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe Zuschläge und Zuschüsse zu 
diesen Leistungen gewährt werden, haben auch die Bezieher entsprechender Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz Anspruch auf gleichartige Zuschläge und Zuschüsse. 

§ 3. § 1 ist auf ehemalige Bundesbedienstete nur bis zu dem Zeitpunkt anzuwenden, in dem diese 
einen Anspruch auf entsprechende Leistungen nach dem AlVG erwerben. 

§ 4. Ehemalige Bundesbedienstete, die Überbrückungshilfe oder erweiterte Überbrückungshilfe 
beziehen, sind in der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG), 
BGBl. Nr. 189/1955, teilversichert, wobei die Bestimmungen des ASVG über die Krankenversicherung 
Pflichtversicherter anzuwenden sind, soweit sich nicht aus der Anwendung der §§ 41 Abs. 1 bis 3, 42 
Abs. 1, 2 und 4 und 43 AlVG Abweichendes ergibt. Dasselbe gilt für ehemalige Bedienstete, die 



 

derartige Leistungen nach landesgesetzlichen Vorschriften erhalten, die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen 
Regelung entsprechen. 

§ 5. Für den Anspruch auf Familienbeihilfe sind die Überbrückungshilfe und die erweiterte 
Überbrückungshilfe, soweit diese Leistungen nach diesem Bundesgesetz oder nach landesgesetzlichen 
Vorschriften, die der in den §§ 1 bis 3 getroffenen Regelung entsprechen, gewährt werden, dem Bezug 
von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe gleichzuhalten. 

§ 6. Die §§ 1 bis 5 finden sinngemäß auf Personen Anwendung, die gemäß § 1 Abs. 2 lit. a oder b 
AlVG von der Arbeitslosenversicherungspflicht ausgenommen sind und 
 1. in einem Dienstverhältnis zu einem Fonds, zu einer Stiftung oder zu einer Anstalt standen, die 

von Organen des Bundes oder von Personen (Personengemeinschaften) verwaltet werden, die 
hiezu von Organen des Bundes bestellt sind, oder 

 2. als Landeslehrer in einem Dienstverhältnis standen, auf das die Bestimmungen des Land- und 
forstwirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 296, oder des Landes-
lehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, Anwendung finden. 

§ 7. Der Aufwand für die Leistungen nach diesem Bundesgesetz einschließlich der 
Krankenversicherungsbeiträge sowie der Pensionsversicherungsbeiträge für den besonderen 
Pensionsversicherungsanspruch ist vom Bund zu tragen. Die im § 6 Z 1 angeführten Fonds, Stiftungen 
und Anstalten haben dem Bund die für ihre ehemaligen Bediensteten nach diesem Bundesgesetz 
entstandenen Kosten zu ersetzen. 

ARTIKEL II 

§ 8. Der Aufwand für Leistungen nach landesgesetzlichen Vorschriften, die der in den §§ 1 bis 3 
getroffenen Regelung entsprechen, einschließlich der Krankenversicherungsbeiträge, ist vom Bund 
vorschußweise zu bestreiten. Die Gebietskörperschaften, Fonds, Stiftungen und Anstalten, deren 
ehemalige Bedienstete Leistungen nach solchen landesgesetzlichen Vorschriften erhalten, haben dem 
Bund den vorschußweise bestrittenen Aufwand zu ersetzen. 

ARTIKEL III 

§ 9. Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, sind 
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 10. (1) Mit der Vollziehung der §§ 1 bis 3 und 6 Z 1 ist die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 4 und 5 ist die Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 6 Z 2 ist, soweit die Vollziehung nicht den Ländern obliegt, die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur, 
soweit es sich jedoch um Dienstverhältnisse handelt, die eine Tätigkeit an land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- oder anderen Fachschulen betreffen, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betraut. 

(4) Mit der Vollziehung der §§ 7 und 8 ist der Bundesminister für Finanzen betraut. 

§ 11. (1) Die §§1, 2 bis 4, 5 Abs. 1, 6, 9 und 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 47/1997 treten mit 1. Juli 1997 in Kraft. Für Ansprüche auf Karenzurlaubshilfe auf Grund von 
Geburten vor dem 1. Juli 1997 gilt dieses Bundesgesetz weiterhin in der Fassung der Kundmachung 
BGBl. Nr. 300/1993. 

(2) § 10 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 tritt mit 1. Juli 1997 in 
Kraft. 

(3) § 10 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 94/2000 tritt mit 1. April 2000 in Kraft. 

§ 12. (1) Die §§ 1 bis 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 103/2001 treten mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

(2) Für Ansprüche auf Karenzhilfe auf Grund von Geburten vor dem 1. Jänner 2002 und hinsichtlich 
der Abgabe für ausbezahlte Zuschüsse zur Karenzhilfe sind die §§ 1 bis 5 in der Fassung des BGBl. I 
Nr. 61/1997 weiter anzuwenden. 

(3) Die §§ 1 Abs. 3, 2 Abs. 1 und 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 142/2004 treten 
mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 


